
Vet. Med. Austria / Wien. Tierärztl. Mschr. 91, Suppl. 1 (2004), 44 - 58

44

Aus den Instituten für Tierhaltung und Tierschutz1, Biochemie2, Tierzucht und Genetik3 sowie Pathologie und Gerichtliche
Veterinärmedizin4 der Veterinärmedizinischen Universität Wien, der Bundesanstalt für Alpenländische Landwirtschaft
Gumpenstein5 und der Tierarztpraxis Rabitsch6

Tierschutz in Österreich: Grundkonzepte der Tierethik,
rechtliche Rahmenbedingungen und ausgewählte
Schwerpunkte der Tierschutzforschung

R. BINDER1, R. PALME2, I. SOMMERFELD-STUR3, J. BAUMGARTNER1, K. NIEBUHR1,
K. ZALUDIK1, H. BARTUSSEK5, S. WAIBLINGER1, M. REIFINGER4, A. KÜBBER-HEISS4,
A. RABITSCH6, M. GNEIST1 und J. TROXLER1

eingelangt am 7.8.2003
angenommen am 1.12.2003

Keywords: animal ethics, animal welfare, animal rights,
animal protection legislation, faecal cortisol metabolites,
excessive breeding leading to suffering in animals, beha-
viour, housing systems, feather pecking, cannibalism, lay-
ing hens, Housing Condition Score, human-animal relation-
ship, exotic animals, reptiles, turtles, transport, slaughter,
Austria.

Summary
Animal welfare in Austria: basic concepts of animal
ethics, legal framework and animal welfare-related
research

The first part of the following article summarizes basic
concepts of animal ethics and provides a short survey of
the framework of the Austrian animal protection legislation,
paying regard to the historical development and to the sta-
tus quo as well as to a forthcoming reform, which aims at
replacing the different animal protection laws of the nine
federal provinces by a national Act on Animal Protection.
The following parts are dedicated to current animal welfa-
re-related research in veterinary medicine and ethology,
the topics being a new non-invasive method for assessing
stress in animals by measuring cortisol metabolites in fae-
ces, excessive breeding leading to suffering in animals,
animal behaviour as basis for the development and modifi-
cation of housing systems for livestock, a research pro-
gramme to further investigate feather pecking and canni-
balism in laying hens, and - last but not least - the impact
of the human-animal relationship on the well-being of farm
animals. The Housing Condition Score is presented as a
method of welfare assessment at farm level. In the field of
pet animals various welfare problems connected with the
keeping of exotic animals, especially of turtles, by private
owners are described. Finally, the article deals with the
control of animal welfare during transport in Carinthia and
summarizes a current research project investigating condi-
tions in slaughterhouses in Lower Austria.

The contributions to this article on animal welfare in
Austria show that there are multiple tasks to tackle. In order
to solve problems it is necessary to stimulate animal wel-
fare research and to promote transfer of knowledge, but
also to improve animal protection legislation.
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schutzrecht, Glukokortikoidmetaboliten, Qualzucht, Verhal-
ten, tiergerechte Haltungssysteme, Federpicken, Kanniba-
lismus, Legehennen, Tiergerechtheitsindex (TGI), Mensch-
Tier-Beziehung, Exoten, Reptilien, Schildkröten, Tiertrans-
porte, Schlachtung, Österreich.

Zusammenfassung
Im folgenden Beitrag werden anhand einiger wichtiger

Themenbereiche des Tierschutzes (Tierhaltung, Qual-
zucht, Tiertransport und Schlachtung) schwerpunktmäßig
ausgewählte Beispiele aus der Tierschutzforschung vorge-
stellt. Eine kurze Darstellung wichtiger Konzepte der Tier-
schutzethik und des österreichischen Tierschutzrechts soll
einen Überblick über die philosophischen und normativen
Grundlagen des Tierschutzes vermitteln. Die fachwissen-
schaftlichen Teile des Beitrags befassen sich mit ausge-
wählten Beispielen der Tierschutzforschung, wobei ver-
sucht wurde, ein möglichst breites Spektrum des Themas
abzudecken. Zunächst wird eine neue, an der Veterinär-
medizinischen Universität Wien entwickelte Methode zur
nicht invasiven Bestimmung der Kortisolmetaboliten im Kot
vorgestellt, die es ermöglicht, die erhöhte Belastung von
Tieren auf endokrinologischer Ebene nachzuweisen und
damit tierschutzrelevante Problemfelder zu identifizieren.
Sodann wird das - sowohl für Nutz- als auch für Heimtiere
bedeutsame - Tierschutzproblem der „Qualzucht“ behan-
delt. Die folgenden Abschnitte beleuchten verschiedene
Aspekte der tiergerechten Haltung landwirtschaftlicher
Nutztiere. Hier stehen das Verhalten als Grundlage für die
Entwicklung tiergerechter Haltungssysteme, ein laufendes
Forschungsprojekt über die Verhaltensstörungen Feder-
picken und Kannibalismus bei Legehennen in alternativen
Haltungssystemen und die Bedeutung der Mensch-Tier-
Beziehung im Mittelpunkt des Interesses. Weiters wird das
System des Tiergerechtheitsindex (TGI) als eine Methode
zur Beurteilung der Tiergerechtheit von Haltungssystemen
vorgestellt. Aus dem Bereich der Heimtierhaltung werden
Tierschutzprobleme im Zusammenhang mit Exoten, insbe-
sondere mit Schildkröten, behandelt. Den Abschluß bilden
die Ergebnisse der amtlichen Kontrolle von Tiertransporten
in den Jahren 1998 bis 2003 im Bundesland Kärnten sowie
ein auf niederösterreichischen Schlachtbetrieben durchge-
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Fragestellungen und Grundkon-
zepte der Tierethik

Während individuelles moralisches Handeln oftmals
unhinterfragt der Alltagsintuition entspringt, versucht die
philosophische Disziplin der Ethik als „normative Theorie
der Moral“ (NIDA-RÜMELIN, 2002) „Grundprinzipien des
rechten Handelns anzugeben“ (DÜWELL et al., 2002).
Tierethik ist dabei jener Teil der Angewandten Ethik, die
„auf die dem menschlichen Handeln am Tier zugrunde lie-
genden moralischen Prinzipien und Normen reflektiert“
(BARANZKE, 2002).

Die philosophischen Diskurse über Wesen und Status
des Tieres - welche implizit immer auch die Stellung des
Menschen thematisieren -, lassen sich bis in die Antike
zurückverfolgen. Vor allem griechische Philosophen (z.B.
Pythagoras, Platon, Aristoteles) befaßten sich eingehend
mit der Frage nach der Beseeltheit und Vernunftbegabtheit
der Tiere, einem Thema, das im Mittelalter vor allem von
Th. v. Aquin aufgegriffen wurde.

Seit dem Beginn der Neuzeit, insbesondere seit dem
Zeitalter der Aufklärung, wurde das theoretische Funda-
ment für die Legitimation einer nahezu unbeschränkten
Instrumentalisierung des Tieres gelegt. Die extremste Aus-
prägung dieses mechanistischen Tierbildes, das bis heute
in behavioristischen Theorien fortwirkt, stellte schließlich
René DESCARTES' „Automaten-Hypothese“ (Discours de
la méthode, 2001, Erstveröffentlichung 1637) dar. Gegen
diese Verdinglichungsstrategie wurde zunächst ein  indi-
rektes, ausschließlich anthropozentrisch motiviertes Tier-
schutzkonzept aufgeboten, das auch die Grundlage für die
ersten Rechtsvorschriften zum Schutz von Tieren darstell-
te: Nach dem Ethikkonzept Immanuel Kants ist die
Mißhandlung von Tieren nur deshalb verwerflich, weil sie
zur Verrohung zufällig anwesender Beobachter führt. Tier-
quälerei ist folglich nur dann verboten, wenn sie im öffent-
lichen Raum erfolgt.

Vermutlich waren das cartesianische Weltbild, der Auf-
schwung der experimentellen Naturwissenschaften, aber
auch die zunehmende Entfremdung der Städter vom bäu-
erlichen Produktionsprozeß (BARANZKE, 2002) jene Fak-
toren, die ab der Mitte des 19. Jhdts. einerseits zum Erstar-
ken der Tierschutzbewegung führten und andererseits
sentientistischen bzw. pathozentrischen Tierethikkonzep-
ten zum Durchbruch verhalfen. Damit wurde die Empfin-
dungs- bzw. Leidensfähigkeit der Tiere zum zentralen Kri-
terium ihrer moralischen Berücksichtigung. Im deutsch-
sprachigen Raum war im 19. Jhdt. Arthur SCHOPENHAU-
ERS Mitleidsmoral (Preisschrift über die Grundlage der
Moral, 1977, Erstveröffentlichung 1841) prägend, wonach

der Mensch verpflichtet ist, auch gegenüber Tieren mora-
lisch, d.h. altruistisch, zu handeln.

Die Entwicklung umfassender pathozentrischer Tier-
schutzkonzepte setzte im angelsächsischen Raum beson-
ders früh ein: Bereits 1789 hatte der utilitaristische Philo-
soph Jeremy BENTHAM in seiner „Introduction to the Prin-
ciples of Morals and Legislation“ die vielzitierte Kardinal-
frage: „Can they suffer?“ gestellt. Auch für den bekannten
zeitgenössischen Utilitaristen Peter SINGER (Animal Libe-
ration, 1975) ist die Leidensfähigkeit das zentrale Kriterium
für die Träger von Interessen, und er postuliert, daß die
Interessen aller empfindungsfähiger Lebewesen in glei-
cher Weise zu berücksichtigen sind.

In den 1980er Jahren wurden die tierethischen Konzep-
te des Tierschutzes und der Utilitarismus schließlich zur
Tierrechtstheorie weiterentwickelt. Nach Tom REGAN (The
Case for Animal Rights, 1984) sind (bestimmte) Tiere als
„Subjekte ihres Lebens“ Träger moralischer Rechte.

Rechtstheoretische Ansätze, z.B. die „Theorie der
Anderinteressen“ (PFORDTEN, 1996), schließlich versu-
chen, Begründungen für die positivrechtliche Zuschrei-
bung juridischer Rechte an Tiere zu entwickeln.

Die zeitgenössischen Ethikkonzepte reflektieren nicht
nur den veränderten Stellenwert des Tieres in der postmo-
dernen Gesellschaft, sondern bieten auch konkrete Ent-
scheidungshilfen und Argumentationsstrategien für die
tierärztliche Praxis, in der täglich Interessen des Tier-
schutzes und andere Interessen bzw. Sachzwänge gegen-
einander abzuwägen sind. Sowohl der Tierethik als auch
der Standesethik des tierärztlichen Berufes sollte daher im
Rahmen der veterinärmedizinischen Aus- und Weiterbil-
dung künftig größeres Gewicht zukommen.

Rechtlicher Tierschutz in Öster-
reich 

Entwicklung und Systematik des österreichischen
Tierschutzrechts 

Die Geschichte des österreichischen Tierschutzrechts
beginnt mit einem Kanzleidekret aus dem Jahr 1846, das
erstmals die Strafbarkeit aller „auffallenden und ärgernis-
erregenden Misshandlungen von Thieren“ verfügte
(HAHN, 1980). Schon wenige Jahre später erging die „Ver-
ordnung des Ministeriums für Inneres zum Schutz von
Thieren gegen Quälerei“ vom 15. Februar 1855, RGBl. Nr.
31, wonach sich strafbar machte, wer „öffentlich auf eine
Ärgernis erregende Weise“ Tiere mißhandelte (WINKLER
u. RASCHAUER, 1981).

Die Tatbestandsmerkmale der „öffentlichen Begehung“
bzw. der „Erregung von Ärgernissen“ lassen unmißver-

führtes Forschungsprojekt über Tierschutzprobleme und
Möglichkeiten zur Verbesserung des Tierschutzes bei der
Schlachtung und Tötung von Tieren.

Die Bestandsaufnahme zum Tierschutz in Österreich
zeigt, daß in vielen Bereichen Handlungsbedarf besteht.
Die tierschutzbezogene Forschung sollte daher intensi-
viert und der Wissenstransfer gefördert werden. Nicht
zuletzt bedarf es aber auch einer Verbesserung der recht-
lichen Rahmenbedingungen.

Abkürzungen: ABGB = Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch;
BAL = Bundesanstalt für Alpenländische Landwirtschaft Gum-
penstein; BG = Bundesgesetz; BGBl. = Bundesgesetzblatt; BM =
Bundesminister(in); B-VG = Bundes-Verfassungsgesetz; EGVG =
Einführungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen; idF =
in der Fassung; GP = Gesetzgebungsperiode; LGBl. = Landesge-
setzblatt; MHS = Malignes Hyperthermie Syndrom; RGBl. =
Reichsgesetzblatt; StGB = Strafgesetzbuch 1975; StrÄG = Straf-
rechtsänderungsgesetz 2002; TGI = Tiergerechtheitsindex;
TSchG = Tierschutzgesetz(e); TGSt = Tiertransportgesetz-
Straße; V = Verordnung; VfGH = Verfassungsgerichtshof; VfSlg. =
Verfassungssammlung; WV = Wiederverlautbarung
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ständlich erkennen, daß der Schutzzweck dieser ersten
Tierschutzbestimmungen nicht dem Tier selbst galt, son-
dern - ganz im Sinne der kantianischen Ethik - allfällige
Beobachter vor Verrohung bewahren sollte.

1925 wurde erstmals eine Verwaltungsvorschrift erlas-
sen, die das Tier selbst als geschütztes Rechtsgut aner-
kannte: Gemäß Art. VIII Abs. 1 lit. e) des Einführungsge-
setzes zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen (EGVG)
beging eine Verwaltungsübertretung, wer „ein Tier aus
Bosheit quält, roh mißhandelt oder rücksichtslos überan-
strengt“.

Mit Wirkung vom 1. Oktober 1939 wurde in Österreich
das deutsche Tierschutzgesetz vom 24. November 1933 in
Geltung gesetzt. Nach Beendigung des nationalsozialisti-
schen Regimes wurde im Zuge der Rechtsbereinigung
nicht nur das Reichs-Tierschutzgesetz, sondern auch das
EGVG 1925 durch das Veterinärrechtsgesetz 1945 aufge-
hoben, wodurch die - formell niemals außer Kraft gesetzte -
antiquierte Verordnung aus dem Jahr 1855 wieder Geltung
erlangte. Die österreichische Tierschutzgesetzgebung hat-
te dadurch einen Rückschritt um nahezu ein Jahrhundert
erlitten.

Nach der geltenden Rechtslage fallen Tierschutzange-
legenheiten gemäß Art. 15 B-VG in die Zuständigkeit der
Länder. Die ersten Tierschutzgesetze (TSchG) der öster-
reichischen Bundesländer wurden zwischen 1947 (Salz-
burg) und 1954 (Steiermark) erlassen. Sie regelten im
wesentlichen nichts anderes als das verwaltungsstraf-
rechtliche Verbot der Tierquälerei. Die umwälzenden Ände-
rungen in der Tierhaltungstechnik führten zwischen 1980
und 1990 zur zweiten Phase der Tierschutzgesetzgebung
der Bundesländer. Zum Zweck der „Harmonisierung“ der
z.T. erheblich unterschiedlichen materiellrechtlichen Vor-
schriften der einzelnen Landesgesetze schlossen die Bun-
desländer zwei Vereinbarungen gemäß Art. 15a B-VG ab.1

Die dritte Phase der Tierschutzgesetzgebung der Bundes-
länder war im wesentlichen durch die Umsetzung dieser
Vereinbarungen sowie durch die Verpflichtung zur Trans-
formation von Rechtsakten der Europäischen Union moti-
viert.

Tierschutzrelevante bundesrechtliche Regelungen
bestehen nur in solchen Regelungsbereichen, die in sach-
lichem Zusammenhang mit Angelegenheiten stehen, die

gemäß Art. 10 B-VG kompetenzrechtlich dem Bunde zuge-
ordnet sind.2 Bundesrechtlich geregelt sind daher die
gerichtlich strafbare Tierquälerei3, der zivilrechtliche Status
der Tiere4, das Tierversuchs5- und das Tiertransportwesen6

sowie die Haltung von Tieren im Rahmen gewerblicher
Tätigkeiten.7

Ausgewählte Charakteristika des geltenden öster-
reichischen Tierschutzrechts

Das nationale Tierschutzrecht ist in vielfacher Hinsicht
an völkerrechtliche und supranationale Vorgaben (Über-
einkommen des Europarates bzw. Rechtsakte der
Europäischen Union) gebunden (vgl. CASPAR, 2001;
HERBRÜGGEN, 2001).

Auf nationaler Ebene werden Angelegenheiten des
Tierschutzes durch zehn8 TSchG der Länder und 39 Ver-
ordnungen geregelt.9 In den Zielbestimmungen bekennen
sich einzelne Landesgesetzgeber dazu, das Tier „als Mit-
geschöpf“10 bzw. „aus der Verantwortung des Menschen“
zu schützen.11 Die Programmatik der übrigen TSchG ist
prosaischer und beschränkt sich darauf, dem Leben und
Wohlbefinden der Tiere Schutz zu gewähren.12 Die TSchG
Niederösterreichs und Vorarlbergs enthalten keine Zielbe-
stimmung im eigentlichen Sinn, sondern begnügen sich
mit der Postulierung des Verbotes der Tierquälerei.13

Obwohl die einzelnen TSchG sich vor allem in der Dik-
tion, z.T. aber auch in der Systematik unterscheiden,
beruht die Grundkonzeption des Tierschutzrechts auf zwei
Säulen: einerseits auf dem Verbot, Tieren ungerechtfertigt
Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzufügen bzw. sie
unnötigerweise in schwere Angst zu versetzen, und ande-
rerseits auf  dem Gebot, das Wohlbefinden von Tieren zu
sichern.

Trotz der erwähnten Vereinbarungen gemäß Art. 15a B-
VG weisen die TSchG nach wie vor in einigen Bereichen
(z.B. Eingriffe, Schächten, Vollzugsinstrumente, Höhe der
Verwaltungsstrafen14) sachlich nicht zu rechtfertigende
Unterschiede auf. Einzelne TSchG enthalten aber auch
zukunftsweisende Aspekte: Kürzlich wurde die „Achtung
und der Schutz der Tiere als Mitgeschöpfe“ in Art. 9 des
Salzburger Landes-Verfassungsgesetzes15 verankert. Das
Steiermärkische TSchG verpflichtet die Landesregierung
zur Erstattung eines Tierschutzberichtes16 und damit zur

1 Vereinbarung über den Schutz von Nutztieren in der Landwirtschaft (1995) und Vereinbarung zur Verbesserung des Tierschutzes im
Allgemeinen und im Besonderen im außerlandwirtschaftlichen Bereich (2001).

2 Vgl. dazu das Erkenntnis zur Kompetenzfeststellung in Angelegenheiten des strafrechtlichen Tierschutzes vom 15. 12. 1967, VfSlg
5649/1967; verlautbart als Kundmachung des Bundeskanzleramtes vom 27.2.1968, BGBl. Nr. 93/1968.

3 § 222 StGB idF des StrÄG 2002, BGBl. I Nr. 134/2002.
4 Gem. § 285a des ABGB sind Tiere seit 1.7.1988 nominal keine Sachen mehr, es gelten für sie jedoch die sachenrechtlichen Vor-
schriften, soweit keine abweichenden Sonderregelungen vorgesehen sind.

5 Tierversuchsgesetz 1989 und auf seiner Grundlage ergangene Verordnungen.
6 Tiertransportgesetz-Straße (TGSt) 1994, Tiertransportgesetz-Luft 1996 und Tiertransportgesetz-Eisenbahn 1998 und die auf der
Grundlage des TGSt ergangenen Verordnungen.

7 Verordnung über den Schutz von Tieren gegen Quälereien und das artgemäße Halten von Tieren im Rahmen gewerblicher Tätigkeiten.
8 Das Land Salzburg regelt den Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere in einem eigenen Gesetz, dem Nutztierschutzgesetz.
9 Index des Landesrechts, Stand: 1.1.2004

10 § 1 Abs. 1 Burgenländisches TSchG, § 1 Abs. 1 Salzburger TSchG, § 1 Tiroler TSchG.
11 § 1 Abs. 1 Oberösterr. TSchG.
12 Vgl. § 1 Kärntner TSchG, § 1 Abs. 1 Stmk. TSchG und  § 1 Abs. 1 Wiener TSchG.
13 Vgl. § 1 Abs. 1 Niederösterr. TSchG und § 1 Vorarlberger TSchG.
14 Der Strafrahmen beträgt im Burgenland 36 EUR bis 3.600 EUR, in der Steiermark (je nach Art der Verwaltungsübertretung) bis zu

10.000 EUR bzw. bis 15.000 EUR, in Tirol bis 5.000 bzw. bis 10.000 EUR und in Vorarlberg bis 4.000 EUR, bei erschwerenden Umstän-
den bis 8.000 EUR.

15 LGBl. Nr. 25/1999 idF. Nr. 52/2002.
16 § 1 Abs. 2 Steiermärkisches TSchG.
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laufenden Evaluierung des Tierschutzrechts. Die TSchG
Salzburgs und Wiens sehen Tierschutzorgane zur Unter-
stützung des Vollzugs vor,17 und die für die Nutztierhaltung
geltenden Rechtsgrundlagen Salzburgs und Tirols versu-
chen, ein integriertes Bewertungsverfahren (Tiergerecht-
heitsindex) für die landwirtschaftliche Nutztierhaltung
rechtlich fruchtbar zu machen.18

Ausblick: Zur geplanten Reform des Tierschutzrechts
Die Bestrebungen zur Konsolidierung des Tierschutz-

rechts reichen bis ins Jahr 1861 zurück (ANONYM, 1997).
1996 wurde die Forderung nach einer Strukturbereinigung
dieser Materie durch das Volksbegehren „Ein Recht für
Tiere“ nachdrücklich, jedoch ohne Folgen artikuliert.19 Im
März 2001 sprach sich schließlich auch die von der dama-
ligen Bundesministerin für Öffentliche Leistung und Sport
eingesetzte „Aufgabenreformkommission“ u.a. für eine
Rechtsbereinigung im Allgemeinen und für die Konsolidie-
rung der Gesetzgebungskompetenz im Bereich des Tier-
schutzes im Besonderen aus (AUFGABENREFORM-
KOMMISSION, 2001). Im Regierungsprogramm der öster-
reichischen Bundesregierung für die XXII. Gesetzge-
bungsperiode 2003-2006 wird die Schaffung eines Bun-
des-TSchG als Vorhaben angeführt; dieses soll „hohe
Standards sichern und gleichzeitig Maßnahmen für faire
Wettbewerbsbedingungen - z.B. die verstärkte Investitions-
förderung für besonders tierfreundliche Haltungsformen -
setzen“ (REGIERUNGSPROGRAMM, 2003). Gegen den
Entwurf eines Bundes-TSchG wurden im Rahmen des
Begutachtungsverfahrens jedoch substantiierte Einwände
erhoben, da der Standard einzelner Landes-TSchG in
wesentlichen Fragen unterschritten wird und auch im Hin-
blick auf Kontrolle und Vollzug keine nennenswerten Ver-
besserungen vorgesehen sind.

Der Expertise der Fachwissenschaften kommt im
Rechtsetzungsprozeß herausragende Bedeutung zu. For-
derungen nach verbessertem (rechtlichen) Tierschutz
beziehen ihre Überzeugungskraft und Legitimation aus
gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen über das
Verhalten und die Bedürfnisse von Tieren. Die veterinär-
medizinischen Wissenschaften sind daher aufgerufen, den
Nachweis dafür zu erbringen, daß Tiere durch bestimmte
Praktiken bzw. Haltungsbedingungen Schmerzen, Leiden
oder Schäden erfahren bzw. in ihrer Anpassungsfähigkeit
überfordert werden und dadurch nachhaltigem Streß aus-
gesetzt sind. An der Veterinärmedizinischen Universität
Wien ist es vor einigen Jahren gelungen, eine neue Metho-
de zu entwickeln, die es ermöglicht, ohne zusätzliche Bela-
stung der Tiere die Tierschutzrelevanz von Transport- oder
Umstallungsvorgängen, aber auch von bestimmten Auf-
stallungssystemen wissenschaftlich zu belegen.

Bestimmung von Glukokortikoid-
metaboliten im Kot zur nicht inva-
siven Erfassung von Belastungen
bei Tieren

Infolge von Belastungen bildet die Nebennierenrinde
vermehrt Glukokortikoide, deren Menge im Blut als Para-
meter zur Beurteilung von Streß herangezogen wird. Da
die Blutentnahme in den meisten Versuchsanordnungen
selbst eine Belastung darstellt und somit die Ergebnisse
beeinflußt, sind nicht-invasive Methoden zu deren Quanti-
fizierung wichtig. Untersuchungen mit radioaktivem Korti-
sol bei Nutztieren zeigten, daß Metaboliten auch mit dem
Kot ausgeschieden werden (PALME et al., 1996). Dieser
kann einfach und ohne Beunruhigung des Tieres gesam-
melt werden. Eine Messung dieser Ausscheidungsmetabo-
liten (unverändertes Kortisol ist im Kot nicht nachweisbar)
wurde weltweit erstmals von PALME u. MÖSTL (1997)
beim Wiederkäuer beschrieben und in ihrer biologischen
Relevanz bestätigt (PALME et al., 1999, 2000). In der Fol-
ge gelang es, weitere Enzymimmunoassays zur Erfassung
der tierartlich unterschiedlichen Metaboliten zu entwickeln
(MÖSTL u. PALME, 2002). Bei der Ausscheidung über den
Kot ist eine speziesspezifische Verzögerungszeit (wenige
Stunden bis ein Tag) zu beachten, sodaß die Konzentrati-
on der Kotmetaboliten die Hormonproduktion vor dieser
Zeit widerspiegelt.

Die beschriebene Methode wurde inzwischen bei einer
Vielzahl von Säugetier- und Vogelarten mit Erfolg ange-
wandt (HUBER et al., 2003; MÖSTL u. PALME, 2002; PAL-
ME u. MÖSTL, 2001; TOUMA et al., 2003). Die Messung
von Kortisolmetaboliten im Kot eignet sich also, ähnlich wie
die Messung von Kortisol im Blut, zur Beurteilung von
Belastungen. Dabei ist aber eine Überlagerung der Ergeb-
nisse durch eine Belastung bei der Probennahme nicht
gegeben. Mit dieser Methode steht daher ein geeignetes
Hilfsmittel zur Abklärung vieler wichtiger Fragen im
Bereich von Tierhaltung und Tierschutz, der Ökologie, der
Verhaltensforschung, aber auch der biomedizinischen For-
schung zur Verfügung. Dies stellt eine wichtige Ergänzung
zur Beobachtung des Verhaltens der Tiere dar, da es auf
nicht-invasive Weise eine Erhebung endokriner Daten zur
Belastung der Tiere ermöglicht.

Da auch züchterische Maßnahmen die Streßanfälligkeit
von Tieren erhöhen können, wäre es eine Aufgabe der
Zukunft, den Zusammenhang zwischen  tierschutzrelevan-
ten Zuchtmethoden („Qualzüchtungen“) einerseits und
einer daraus resultierenden dauernd erhöhten Belastung
der aus solchen Zuchtprogrammen stammenden Tiere
andererseits auf biochemischer Ebene nachzuweisen.

17 § 23 Salzburger TSchG, § 26 Salzburger Nutztierschutzgesetz und §§ 24-27 Wiener TSchG.
18 Vgl. dazu auch die unten folgenden Ausführungen zum TGI.
19 Vgl. 171 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XX. GP. - Das  von rund 460.000 Personen unterzeich-

nete Volksbegehren wurde von einer Plattform, der alle wichtigen Tierschutzorganisationen Österreichs angehörten, initiiert und auch
von der Bundeskammer der Tierärzte begrüßt (vgl. „Tierschutzvolksbegehren - Tierschutzgesetzgebung.“ In: Vet Journal 1/1996, S. 6
ff. und „Tierschutzvolksbegehren.“ In: Vet Journal Nr. 2/1996, S. 10).
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Tierschutz beginnt bei der Tier-
zucht - Überlegungen zu tier-
schutzrelevanten Zuchtzielen
(Zuchtmethoden)

Im Tierschutzrecht der Bundesländer stellt die „Qual-
zucht“ einen Sondertatbestand der Tierquälerei dar. Art. 3
Abs. 2 lit. c) der Vereinbarung der Bundesländer zur Ver-
besserung des Tierschutzes definiert „Qualzüchtungen“
als „Züchtungen, die dem Tier oder dessen Nachkommen
schwere Schmerzen oder Leiden bereiten oder mit Schä-
den oder schweren Ängsten für das Tier oder dessen
Nachkommen verbunden sind.“

Tierschutzrelevante Zuchtprobleme, die der Definition
der Qualzüchtungen entsprechen, ergeben sich in erster
Linie durch das billigende Inkaufnehmen des Auftretens
von genetischen Defekten oder Dispositionserkrankungen
durch einseitig formal oder wirtschaftlich orientierte Zucht-
prioritäten.

Bei Heimtieren sind es meistens Modetrends, Freude
an Ungewöhnlichem, persönliche Geschmacksfragen etc.,
die Merkmale, die primär als genetische Defekte auf der
Basis von Spontanmutationen in einer Population auftreten
und in Wildpopulationen durch natürliche Selektion wieder
verschwinden, zum bewußt favorisierten Zuchtziel
erklären. Die im folgenden genannten Beispiele sind
jeweils nur als exemplarische Auswahl zu sehen (weitere
Informationen zu Qualzuchtmerkmalen bei Heimtieren bei
SACHVERSTÄNDIGENGRUPPE TIERSCHUTZ UND
HEIMTIERZUCHT, 2002).

Brachycephalie, die bei Hunden und Katzen wohl
wegen des damit verbundenen „Kindchenschemas“ ein
beliebtes Rassemerkmal ist, führt bei Hunden zum Auftre-
ten des sogenannten „Brachycephalensyndroms“, das
primär zu einer Obstruktion der vorderen Atemwege (Bil-
dung von Schleimhautfalten, Verlängerung des Gaumen-
segels, Verengung des Larynx, Verkleinerung des relativen
Trachealdurchmessers, vergrößerte Tonsillen) und damit
zu einer Verringerung der Atemkapazität führt. Weiters
sind verringerte Hitzetoleranz, erhöhtes Narkoserisiko,
Geburtsprobleme, Faltendermatitis, Pylorusstenose
(FINGLAND, 1995; GROSS, 2000; HENDRICKS, 1992;
HOBSON, 1995; LORINSON et al., 1997) nur einige der
vielen gesundheitlichen Probleme, die bei Hunden in
Zusammenhang mit der Verkürzung des Gesichtsschädels
auftreten.

Auch bei Katzen hat die mehr oder weniger ausgepräg-
te Brachycephalie der Perserkatzen Konsequenzen für die
Gesundheit der Tiere: Hornhautulzera (LA CROIX et al.,
2001), Epiphora, Verlegung des Tränennasenkanals, ver-
engte Nasengänge, chronische Rhinitis (GROSS, 2000)
und Schwergeburten (GROSS, 2000; GUNN-MOORE u.
THRUSFIELD, 1995) sind häufige Folgen. Daß auch bei
der Katze Brachycephalie mit einer Verringerung der
Atemkapazität verbunden sein kann, zeigt eine Studie von
HEINDL (1998), die bei Perserkatzen im Vergleich mit Mai-
ne Coone Katzen signifikant erhöhte Erythrozytenzahlen
fand, was sie als Anpassungsreaktion des Organismus auf
den chronischen Sauerstoffmangel interpretierte.

Im Bereich der Nutztiere steht der wirtschaftliche Pro-
duktionserfolg im Vordergrund, der im allgemeinen nur von

gesunden Tieren erbracht werden kann. Aber auch hier
zeigt sich, daß extreme Zuchtziele die physiologische
Anpassungsfähigkeit des Organismus überschreiten kön-
nen.

Das Maligne Hyperthermie Syndrom (MHS) des
Schweines ist ein typisches Beispiel. Durch Selektion auf
hohen Fleisch- und geringen Fettanteil des Schlachtkör-
pers ist das Anpassungsvermögen des Schweines stark
beeinträchtigt. In Streßsituationen - wie beim Transport
oder auch beim Deckakt - kommt es zu einem unkontrol-
lierten und überschießenden Ablauf der anaeroben Glyko-
lyse, in der Folge zu metabolischer Acidose, Muskelzellde-
generation, Hyperthermie, generalisiertem Sauerstoffman-
gel, Lungenödem und schließlich zum Tod (WENDT et al.,
2000). Hoher Fleischanteil ist auch noch mit anderen
Merkmalen aus dem Bereich der Mastleistung und der
Reproduktionsleistung negativ korreliert. Durch gezielte
Kreuzungen im Rahmen von Hybridprogrammen wird seit
vielen Jahren versucht, diese Merkmalsantagonismen in
den Griff zu bekommen und zumindest beim Mastschwein
eine Kombination von Streßresistenz und ausreichender
Fleischleistung zu erzielen. Die Entdeckung des Ryano-
dinrezeptorgens und seiner funktionalen Beziehung zu
den Stoffwechselabläufen im Rahmen des Streßgesche-
hens (FUJII et al., 1991; LEEB et al., 1993) ermöglicht eine
gezieltere Vorgehensweise bei der Produktion von Mast-
ferkeln; da aber Tiere, die die entsprechende Mutation im
Ryanodinrezeptorgen nicht tragen, auch eine schlechtere
Fleischleistung bringen (WENDT et al., 2000), wird zugun-
sten ökonomischer Überlegungen die Streßempfindlichkeit
bei den Hybridausgangsrassen mit hoher Fleischleistung
nach wie vor billigend in Kauf genommen.

Übermäßiger Fleischansatz als Zuchtziel führt auch bei
Rindern zu tierschutzrelevanten Problemen. Doppellendig-
keit, eine u.a. beim Weißblauen Belgier auftretende Mus-
kelhypertrophie, die durch eine Mutation des Myostatin-
Gens bedingt ist, führt zu eingeschränkter Fruchtbarkeit,
Schwergeburten und erhöhter Kälbersterblichkeit (GRO-
BET et al., 1998; GRZYBOWSKI, 2002).

Nicht nur die bewußte Favorisierung tierschutzrelevan-
ter Merkmale, auch das Zulassen der Verbreitung von Erb-
fehlern durch fehlende oder zu wenig effiziente Selektions-
maßnahmen erfüllt den Tatbestand der Tierquälerei im Sin-
ne der „Qualzuchtbestimmungen“. Die heute bereits extre-
me Verbreitung von genetischen Defekten und Dispositi-
onserkrankungen insbesondere bei Hunden (CLARK u.
STAINER, 1994; GROSS, 2000; WEGNER, 1995) zeigt die
fatalen Konsequenzen dieser Vorgehensweise.

Die angeführten Beispiele zeigen deutlich, daß der Tier-
schutzgedanke nicht nur im Bereich der Tierhaltung, son-
dern auch im Bereich der Tierzucht seinen Platz bean-
sprucht und daß die züchterische Verantwortung weit über
das reine Reproduktions- und Aufzuchtgeschehen hinaus-
geht.

Die praktische Umsetzung des Qualzuchtverbotes ist
allerdings schwierig, das Hauptproblem liegt in der genau-
en Definition dessen, was im Einzelfall als Qualzucht zu
bewerten ist. Hier fehlt es in vielen Bereichen noch an wis-
senschaftlich fundierten Vorgaben, die den Exekutivorga-
nen bei Einzelfallentscheidungen Hilfestellung leisten.
Große Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang
daher der laufenden Information von Züchtern und Zucht-
verbänden über die Konsequenzen tierschutzrelevanter
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Zuchtziele zu. Denn letztlich kann nur ein Umdenken der
Züchter langfristig eine tierschutzkonforme Tierzucht
gewährleisten.

Im Bereich der Haltung von Nutztieren stellt die Ent-
wicklung tiergerechter und praxistauglicher Haltungssyste-
me eine zentrale Aufgabe der Tierschutzforschung dar.

Das Verhalten als Grundlage für
die Gestaltung von Haltungssyste-
men

Die wildlebenden Stammformen der landwirtschaftli-
chen Nutztierarten haben sich im Laufe der Evolution nicht
nur in Morphologie und Physiologie, sondern auch im Ver-
halten über sehr lange Zeiträume an ihre Umwelt ange-
paßt (STAUFFACHER, 1992). Das für ein Überleben der
Art notwendige Verhaltensinventar wurde durch die in
ihrem Lebensraum vorherrschenden Umweltbedingungen
bestimmt und während des Artwerdungsprozesses gene-
tisch fixiert. Diese Verhaltensprogramme sind jedoch nicht
starr, sondern - innerhalb gewisser genetisch festgelegter
Grenzen - im Rahmen der Ontogenese veränderbar (z.B.
durch lernen).

Die den landwirtschaftlichen Nutztieren abverlangte
Anpassungsleistung im Verhalten ist in Anbetracht der
großen Unterschiede zwischen dem ursprünglichen
Lebensraum und der Umgebung in intensiven Haltungs-
systemen beträchtlich. WECHSLER (1992) beschreibt die
heutige Haltungsumwelt der landwirtschaftlichen Nutztiere
anhand von drei Charakteristika: Die Bewegungsfreiheit ist
stark eingeschränkt, die Haltungsumwelt ist äußerst
reizarm und die natürliche Sozialorganisation der Tierart
ist aufgebrochen, d.h. verschiedene Alters- und Ge-
schlechtsklassen werden separat gehalten.

Das Verhaltensinventar (Ethogramm) der Nutztiere wur-
de in den letzten Jahrzehnten mit Hilfe der angewandten
Ethologie intensiv untersucht. Zudem wurde erforscht, ob
und in welchem Ausmaß sich das Ethogramm der Nutztie-
re durch die Domestikation verändert hat. Dazu wurde das
Verhalten von Nutztieren in semi-natürlicher Umgebung
erhoben und mit dem der wildlebenden Art verglichen.
Beim Rind, dessen Stammform, der Ur (Bos primigenius)
ausgerottet wurde, fanden Verhaltensuntersuchungen an
extensiv gehaltenen Mutterkuhherden statt (KILEY-WOR-
THINGTON u. DE LA PLAIN, 1983). In größerem Umfang
wurde das Verhalten von Schweinen in Freigehegen unter-
sucht und mit dem des Wildschweines (Sus scrofa) vergli-
chen. Bahnbrechend waren dabei die Arbeiten von A. Stol-
ba (z.B. STOLBA u. WOOD-GUSH, 1984), der Gruppen
von Hausschweinen über drei Jahre in einem großen Frei-
gehege beobachtete. Beschreibungen des Verhaltens von
Wildschweinen sind z.B. bei MEYNHARDT (1990) zu fin-
den. Das Verhalten freilebender Haushühner und ihrer
Stammform, des Bankivahuhnes (Gallus gallus), wurde
von FÖLSCH u. VESTERGAARD (1981), KRUIJT (1964),
Mc BRIDE et al. (1969) sowie WOOD-GUSH et al. (1978)
beschrieben. Auch für andere Nutztierarten liegen z.T.
umfangreiche Untersuchungen vor, so für Pferde
(TSCHANZ, 1984), Schafe (BUCHENAUER, 1979) und
Truthühner (BIRCHER u. SCHLUP, 1991).

Alle zitierten Untersuchungen zeigen deutlich, daß sich

das Verhaltensinventar der Nutztiere in qualitativer Hinsicht
nicht von dem ihrer wildlebenden Stammformen unterschei-
det. Obwohl es geringfügige quantitative Unterschiede gibt
(z.B. in Frequenz, Dauer, Intensität von Verhaltensweisen),
können sich die meisten Nutztiere in natürlicher oder semi-
natürlicher Umgebung gut zurechtfinden. Dies bedeutet,
daß im Rahmen der Domestikation und durch Züchtung kei-
ne Verhaltensweisen „verloren“ gegangen sind. Das im Lau-
fe der Evolution erworbene Verhaltensinventar wird unter
den Umweltbedingungen, wie sie unter intensiven Haltungs-
bedingungen herrschen, nicht verwendet, weil die das Ver-
halten auslösenden Reize fehlen und die Bewegungsfreiheit
stark eingeschränkt ist (WECHSLER, 1992).

Das Verhalten einer Tierart kann unter zwei Gesichts-
punkten betrachtet werden. Zum einen kann nach den kau-
salen Ebenen des Verhaltens, nach dessen Steuerung,
den auslösenden Reizen und der inneren Handlungsbe-
reitschaft gefragt werden (WECHSLER et al., 1991). Zum
anderen interessiert uns die Funktion des Verhaltens, sein
Wert für das Tier im Rahmen der Evolution und bei der Ver-
wirklichung von Selbstaufbau, Selbsterhalt und Fortpflan-
zung (WECHSLER, 1992). In intensiven Haltungssyste-
men wird zwar die Erfüllung der Funktionen des Verhaltens
angestrebt, die zugrundeliegende Verhaltenssteuerung
bleibt jedoch meist unberücksichtigt. Die Gestaltung von
Haltungssystemen nach rein funktionalen Gesichtspunk-
ten und unter Vernachlässigung des kausalen Rückkoppe-
lungskreises führt jedoch zu tiefgreifenden Verhaltenspro-
blemen (WECHSLER, 1992).

Grundlage bei der Entwicklung von neuen, tiergerech-
ten Haltungssystemen ist das Normalverhalten, also das in
semi-natürlichen Referenzsystemen ermittelte Verhaltens-
inventar der betreffenden Nutztierart. Bei der Reduktion
des natürlichen Lebensraumes hin zu einem Haltungs-
system müssen jene Reize des Habitats durch wissen-
schaftliche Untersuchungen herausgefiltert werden, die
das arttypische Verhalten auslösen und steuern. Schließ-
lich müssen diese Strukturen abstrahiert und in arbeits-
wirtschaftlich durchdachte und ökonomisch vertretbare
Haltungssysteme (Raumkonzept, Stalleinrichtung, Sozial-
verbände) „übersetzt“ werden. Der Stolba-Familienstall für
Schweine wurde nach diesem Verfahren entwickelt
(WECHSLER et al., 1991).

Nach ethologischen Kriterien entwickelte oder modifi-
zierte Haltungssysteme müssen (auch unter Praxisbedin-
gungen) mit wissenschaftlichen Methoden auf Tiergerecht-
heit überprüft werden. Diese Überprüfung verwendet etho-
logische, pathologische, physiologische und Leistungspa-
rameter (KNIERIM, 1998). Bei der ethologischen Prüfung
müssen die Vorerfahrungen der beobachteten Tiere
berücksichtigt werden, ebenso wie Auswirkungen des
Managements und der Mensch-Tier-Beziehung (STAUF-
FACHER, 1992).

In einem am Verhalten ausgerichteten Haltungssystem
werden Selbstaufbau, Selbsterhalt und Fortpflanzung
gewährleistet (TSCHANZ, 1985), die Anpassungsfähigkeit
nicht überfordert, die Entwicklung von Verhaltensstörungen
verhindert und Schäden, Schmerzen und Leiden vermieden
(BUCHENAUER, 1998; WECHSLER et al., 1991). Tierge-
rechte Haltungssysteme dienen der Gesunderhaltung und
Leistungsfähigkeit der Nutztiere; sie stellen eine Vorausset-
zung für eine wirtschaftliche Tierhaltung dar und werden in
zunehmendem Maß auch von den Konsumenten erwartet.
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Zum Problemkreis Federpicken
und Kannibalismus bei Legehen-
nen

Daß auch in weitgehend tiergerechten Haltungssyste-
men tierschutzrelevante Probleme auftreten können, zei-
gen die Verhaltensstörungen Federpicken und Kannibalis-
mus, die auch in sogenannten alternativen Haltungssyste-
men, d.h. bei Herden in Boden-, Volieren- und Freilandhal-
tungen, zu verzeichnen sind. Der Identifizierung der
ursächlichen bzw. auslösenden Faktoren sowie der Ent-
wicklung prophylaktischer Maßnahmen kommt damit
große Bedeutung für die Verbesserung und Weiterentwick-
lung tiergerechter Haltungssysteme zu.

Im Rahmen eines laufenden, vom Bundesministerium
für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirt-
schaft geförderten epidemiologischen Forschungsprojek-
tes (Projekt-Nr. 1313) werden daher vom Institut für Tier-
haltung und Tierschutz der Veterinärmedizinischen Univer-
sität Wien in Zusammenarbeit mit der Kontrollstelle für art-
gemäße Nutztierhaltung und anderen Universitätsinstitu-
ten mögliche Einflußfaktoren auf das Auftreten sowie Vor-
beuge- und Gegenmaßnahmen gegen Kannibalismus und
Federpicken auf Praxisebene untersucht.

Federpicken und Kannibalismus werden heute meist als
voneinander unabhängig angesehen, wobei Ursache und
auslösende Faktoren deckungsgleich sein können
(APPLEBY u. HUGHES, 1991). Federpicken kann unter
Umständen in Kannibalismus übergehen, die beiden Ver-
haltensstörungen treten jedoch häufig unabhängig vonein-
ander auf (SAVORY, 1995). In den letzten Jahren wurden
erhebliche Anstrengungen unternommen, Ätiologie und
Genese des Federpickens zu klären (BLOKHUIS u. WIEP-
KEMA, 1998). Demgegenüber wurde dem Kannibalismus
erst in letzter Zeit verstärkt Aufmerksamkeit geschenkt
(YNGVESSON, 2002). Umfangreiche Untersuchungen
wurden bezüglich der dem Federpicken und Kannibalis-
mus zugrundeliegenden Motivation durchgeführt. Feder-
picken wird demnach als umorientiertes Picken, heute
zumeist als umorientiertes Futter- oder Erkundungspicken,
interpretiert (BLOKHUIS, 1986).

Durch zahlreiche Studien konnte belegt werden, daß
Federpicken und Kannibalismus multifaktoriell verursacht
werden. Dabei konnten Einzelfaktoren aus den Bereichen
Genetik, Fütterung sowie Aufzucht- und Haltungsbedin-
gungen identifiziert werden. So zeigen einzelne Hybridher-
künfte bei gleichen Haltungs- und Aufzuchtbedingungen
deutlich mehr Federpicken oder Kannibalismus als andere
(KJAER u. SØRENSEN, 2002).

In der Fütterung konnte z.B. gezeigt werden, daß mit
pelletiertem Futter gefütterte Junghennen mehr Feder-
picken zeigen als mit Mehlfutter gefütterte Tiere (AERNI et
al., 2000). Bezüglich der Nährstoffzusammensetzung wur-
de ein Ansteigen von Kannibalismus und Federpicken bei
niedrigerem Proteingehalt des Futters festgestellt
(AMBROSEN u. PETERSEN, 1997).

Auch Aufzuchtfaktoren scheinen einen erheblichen Ein-
fluß auf das Auftreten von Federpicken und Kannibalismus
zu haben. Als Einflußfaktoren konnten bisher das Einstreu-
material (HUBER-EICHER u.WECHSLER, 1998), das Vor-
handensein von Sitzstangen (GUNNARSSON et al., 1999)
und die Besatzdichte (HUBER-EICHER u. AUDIGÉ, 1999)
nachgewiesen werden.

Wie in der Aufzucht konnten auch bei adulten Legehen-
nen Haltungsfaktoren ermittelt werden, die das Auftreten
von Federpicken und Kannibalismus beeinflussen. Auch
hier spielen adäquates Einstreu- bzw. Beschäftigungsma-
terial (AERNI et al., 2000), erhöhte Sitzstangen (WECHS-
LER et al., 1998) oder Gruppengröße und Besatzdichte
(HIRT, 2001; NICOL et al., 1999) eine Rolle.

Da Ergebnisse aus Erhebungen zur Relevanz vieler
Faktoren in Praxisbetrieben jedoch nur teilweise vorhan-
den sind (GUNNARSSON et al., 1999) bzw. die Untersu-
chungen überwiegend an schnabelkupierten Tieren statt-
fanden (HÄNE, 1999; NICOL et al., 2001; PÖTZSCH et al.,
2001), wird im Rahmen des laufenden Forschungsprojek-
tes versucht, mögliche Einflußfaktoren systematisch auf
Betriebsebene zu erheben. Dabei sollen eventuelle
Schwachstellen in der alternativen Haltung, Aufzucht und
Fütterung von Legehennen ermittelt und Empfehlungen
zur Qualitätssicherung entwickelt werden.

Wird die Forderung nach tiergerechter Gestaltung von
Haltungssystemen erhoben bzw. als rechtliche Anforde-
rung formuliert, so muß „Tiergerechtheit“ möglichst genau
erfaßt werden können. Integrierte Bewertungssysteme wie
der Tiergerechtheitsindex (TGI) sind dabei eine Methode
zur Beurteilung der Tiergerechtheit von Haltungssystemen.

Die Bedeutung des Tiergerecht-
heitsindex (TGI) für den Nutztier-
schutz in Österreich

Der TGI wurde in sechzehnjähriger Arbeit an der Bun-
desanstalt für Alpenländische Landwirtschaft Gumpenstein
(BAL) entwickelt und zählt zu den wichtigsten Anwendungs-
ergebnissen der tierschutzbezogenen Forschung dieser
Einrichtung.

Das Bewertungsinstrument TGI „mißt“ die Tiergerechtheit
eines Stallhaltungssystems vor Ort auf der Grundlage von
Erhebungstabellen, wobei Punkte für die fünf wichtigsten
Einflußbereiche für das Wohlbefinden der Tiere vergeben
werden, nämlich für (1) Bewegungsmöglichkeit, (2) Sozial-
kontakt, (3) Bodenbeschaffenheit, (4) Licht, Luft und Lärm
(Stallklima) sowie (5) Betreuungsintensität.20 Die Einstufung
ergibt in jedem Einflußbereich eine Bewertungszahl, je
größer sie ist, umso mehr entspricht das System den Anfor-
derungen von Seiten der Tiere (bei sehr schlechten Bedin-
gungen kommt auch ein Malus, also Minuspunkte, zur
Anwendung). Die Punkte der Einflußbereiche werden zu
einer Gesamtsumme addiert, die den TGI-Wert darstellt21.
Die mögliche Gesamtpunktezahl - sie kann theoretisch

20 Die fünf Einflußbereiche des TGI wurden in der Vereinbarung gem. Art. 15a B-VG über den Schutz von Nutztieren in der Landwirtschaft
dadurch verankert, daß in diesen Einflußbereichen gesetzliche Mindestanforderungen festzulegen sind.

21 Fachgerechte Hygieneprogramme, gesundheitsorientierte Tierzucht, Herdenbetreuung und Fütterung sind nicht Gegenstand dieses
Beurteilungsindexes. Sie wären als Voraussetzung für Gesundheit im Stall und für eine umfassende Qualitätssicherung durch andere
Maßnahmen entsprechend sicherzustellen.
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zwischen minus 10 und plus 45 Punkten liegen - wird in 6
Kategorien unterteilt:

< 11 Punkte: nicht tiergerecht
11-15 Punkte: kaum tiergerecht 
16-20 Punkte: wenig tiergerecht 
21-24 Punkte: ziemlich tiergerecht 
25-28 Punkte: tiergerecht

> 28 Punkte: sehr tiergerecht 

Der TGI liegt für Rinder, Kälber, Mastschweine, Zucht-
sauen und Legehennen vor, ist individuell und flexibel
anwendbar, ermöglicht relativ schnell eine generelle Aus-
sage über die haltungstechnischen und managementab-
hängigen Voraussetzungen für das Wohlbefinden der Tiere
(Tiergerechtheit der Haltung), dient der Aufdeckung von
Schwachstellen im Haltungssystem sowie einer Grenzzie-
hung für Markenprodukte.

Das System wurde 1995 in Österreich verbindlich zur
Beurteilung der Tierhaltungstechnik in biologisch wirt-
schaftenden Betrieben eingeführt22. Der TGI ist zudem pri-
vatrechtliche Grundlage für die Beurteilung von „tier-
schutzgeprüften“ Boden- und Freilandhaltungen in etwa
700 Legehennenbetrieben durch die Kontrollstelle für art-
gemäße Nutztierhaltung.23

Durch internationale Publikationen (BARTUSSEK,
1999, 2001) und ein breit angelegtes Forschungsprojekt
(OFNER et al., 2002) sowie eine Dissertation (OFNER,
2003) wurde das Beurteilungssystem auch im Ausland
bekannt gemacht und der Nachweis einer ausreichenden
Erhebungsgenauigkeit der TGI-Ergebnisse und einer ent-
sprechenden Validität (eindeutige Korrelationen zwischen
TGI-Bewertung und ethologischen und tierärztlichen Krite-
rien und Parametern des Wohlbefindens) erbracht.

Die Bedeutung der Mensch-Tier-
Beziehung für eine tiergerechte
Nutztierhaltung 

Ebenso wie bei tierschutzrechtlichen Regelungen und
bei Produktionsrichtlinien von Qualitätsprogrammen liegt
der Schwerpunkt der Beurteilung der Tiergerechtheit nach
dem TGI auf der Beschaffenheit der Haltungssysteme. Die
Interaktion zwischen Mensch und Tier findet hingegen nur
ansatzweise - im Rahmen der „Betreuungsintensität“ -
Berücksichtigung. In der Tat handelt es sich dabei um
jenen Aspekt, der am schwierigsten zu quantifizieren ist
und der sich auch weitgehend einer rechtlichen Normie-
rung entzieht. Doch auch der Mensch stellt einen wesent-
lichen Bestandteil der Umwelt der Nutztiere dar, und eine
gute Mensch-Tier-Beziehung ist - wie im folgenden
beleuchtet wird - eine wichtige Voraussetzung für eine
erfolgreich praktizierte tiergerechte Haltung. Dieser
Bereich ist daher zunehmend Gegenstand der aktuellen
nutztierethologischen Forschung.

Basierend auf soziologischen und ethologischen Kon-
zepten, kann die Mensch-Tier-Beziehung definiert werden

als Grad der Vertrautheit oder Distanz (Furcht) zwischen
Mensch und Tier, die sich im Verhalten beider Seiten mit-
einander sowohl entwickelt als auch ausdrückt (ESTEP u.
HETTS, 1992). Da der Mensch die Rahmenbedingungen
für die Mensch-Tier-Interaktionen schafft, bestimmt er
durch sein Verhalten (durch die Häufigkeit, den Zeitpunkt
und die Art und Weise, wie er mit den Tieren in Kontakt
tritt) die Qualität der Mensch-Tier-Beziehung weitestge-
hend. Sein Verhalten wird dabei vor allem durch seine Ein-
stellung, aber auch seine Persönlichkeit geprägt (HEMS-
WORTH u. COLEMAN, 1998; SEABROOK, 1972; WAIB-
LINGER et al., 2002). Situationale Variablen wie die Größe
der betreuten Herde oder der Melkstandtyp spielen eine
geringere Rolle (WAIBLINGER u. MENKE, 1999; WAIB-
LINGER et al., 1995). Lange Arbeitszeiten scheinen sich
jedoch negativ auszuwirken: Sie sind korreliert mit mehr
negativem Verhalten gegenüber Kühen beim Melken,
wahrscheinlich verursacht durch Ungeduld und Gereiztheit
auf Grund von Zeitdruck (WAIBLINGER et al., 2003a).

Die Beziehung der Tiere zum Menschen und damit ihre
Reaktionen sind somit vor allem ein Spiegel des menschli-
chen Verhaltens. Untersuchungen auf österreichischen,
deutschen und schweizerischen Milchviehbetrieben
bestätigen dies: Je mehr positives (ruhiges, freundliches
Ansprechen, Berühren, Kraulen) und je weniger negatives
(ungeduldiges Ansprechen, Schreien; starker Schlag mit
Stock oder Hand) Verhalten die Melker zeigten, desto
geringer war die Ausweichdistanz gegenüber einer frem-
den Person (WAIBLINGER et al., 2002, 2003b). Die Tiere
generalisieren im Allgemeinen die Erfahrungen mit einem
Menschen auf Unbekannte, wenngleich sie verschiedene
Personen unterscheiden können und auf diese je nach
früheren (positiven oder negativen) Erfahrungen unter-
schiedlich reagieren (HEMSWORTH et al., 1996; KOBA u.
TANIDA, 1999; MUNKSGAARD et al., 1997; TAYLOR u.
DAVIS, 1998).

Eine gute Mensch-Tier-Beziehung wirkt sich auf zweier-
lei Wegen sehr positiv auf die Tiergerechtheit der Haltung
und damit auf das Wohlbefinden der Nutztiere aus:

Die direkte Wirkung besteht darin, daß bei besserer
Mensch-Tier-Beziehung die Furcht vor dem Menschen
sinkt bzw. das Vertrauen zu Menschen steigt. Die Tiere
sind dadurch im täglichen Umgang ruhiger, der Umgang ist
erleichtert und Streßreaktionen (Streßhormonausschüt-
tung, Verhaltensreaktionen wie Abwehrbewegungen,
Fluchtversuche, Angriffe auf Menschen, unkontrollierte,
plötzliche Bewegungen) mit ihren negativen Folgen für
Immunabwehr und Gesundheit, aber auch die Verlet-
zungsgefahr für Mensch und Tier werden vermindert oder
vermieden (HEMSWORTH u. COLEMAN, 1998; LENSINK
et al., 2001; WAIBLINGER et al., 2001a). Auch in sehr gut
an den Menschen gewöhnten, recht zahmen Tieren kann
regelmäßiger positiver Kontakt (Kraulen) die Beziehung
zum Menschen noch verbessern und solch positive Effek-
te erzielen (bei Anbindekühen: WAIBLINGER et al.,
2001a). Geduldiger, freundlicher Umgang mit den Tieren
hat - durch Verminderung der Streßhormonausschüttung -
auch positive Effekte auf die Leistung: Deutlich negative

22 Beschluß der Lebensmittel-Codexkommission im Bundesministerium für Gesundheit und Konsumentenschutz vom 23.4.1995. Als
Grenzwerte wurden hier folgende TGI-Werte festgelegt: mindestens 21 Punkte für bestehende Stallungen und mehr als 24 Punkte für
Um- und Neubauten.

23 Für Bodeneier müssen mindestens 21 TGI-Punkte, für Freilandeier mindestens 28 TGI-Punkte erzielt werden.
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Verhaltensweisen (siehe oben), aber auch nur mäßig
negative, eher neutral wirkende Interaktionen des Melkers
(dominantes Ansprechen, leichter Schlag mit Hand oder
Stock), und eine entsprechend ungeduldige Einstellung
des Landwirtes, waren in einer Untersuchung auf 30 Milch-
viehbetrieben mit niedrigerer Milchleistung korreliert
(WAIBLINGER et al., 2002).

Neben tiergerechtem Umgang mit den Tieren erfordert
eine tiergerechte Haltung entsprechenden Stallbau und
entsprechendes Management. Die indirekten Wirkungen
der Mensch-Tier-Beziehung zeigen sich nun darin, daß
eine gute Beziehung des Tierhalters zu seinen Tieren auch
zu einer Optimierung dieser beiden Bereiche beiträgt. Die
Intensität und Qualität des Kontaktes mit den Kühen war
bei Landwirten, die behornte Kühe im Laufstall hielten,
hochkorreliert mit einem optimierten, problemlösenden
Management, das wiederum ein wichtiger Faktor für ein
ausgeglichenes Sozialverhalten der Kühe und geringe Ver-
letzungsgefahr ist (MENKE et al., 1999; WAIBLINGER et
al., 2001b). Neuere Daten belegen auch einen Zusam-
menhang zwischen einer positiven Einstellung und ent-
sprechendem Verhalten gegenüber Kühen einerseits und
einem tiergerechteren Stallbau andererseits (WAIBLIN-
GER, unveröffentlichte Daten).

Tiergerechtere Haltungssysteme verlangen meist ein
besseres, individuelleres Management, da die Tiere in
ihrem Verhalten weniger eingeschränkt sind als in intensi-
ven, nicht tiergerechten Systemen, z.B. ist Sozialverhalten
in Gruppenhaltungen möglich. Fehler im Stallbau und
Management können hier schnell zu Problemen führen,
die das Wohlbefinden von (einzelnen) Tiere massiv beein-
trächtigen (z. B. Haltung behornter Kühe, Eingliederungen
bei Sauen und Kühen).

Eine gute Mensch-Tier-Beziehung fördert nicht nur das
Wohlbefinden der Tiere, sondern bringt auch Vorteile für
den Tierhalter mit sich. Er profitiert nicht nur von mehr Lei-
stung und Gesundheit der Tiere, sondern scheinbar auch
von einer höheren Arbeitszufriedenheit und -motivation
sowie von der Freude an der Arbeit mit Tieren (HEMS-
WORTH u. COLEMAN, 1998; WAIBLINGER et al., 2002).
Einstellungen und Verhalten können verändert werden.
Entsprechende Schulungsangebote zu entwickeln und
durchzuführen, ist daher ein wichtiges Ziel für die Zukunft,
um die tiergerechte Haltung auch über eine Optimierung
der Beziehung zwischen Tierhalter und Nutztier zu fördern.

Im Bereich der Heimtierhaltung besteht durch die zuneh-
mende Beliebtheit von Exoten ein breites Spektrum an Tier-
schutzproblemen. Dies ist nicht zuletzt auf die - im Vergleich
zu domestizierten Tieren - doch eingeschränktere Interakti-
onsmöglichkeiten zwischen Tierhalter und Tier zurückzu-
führen; zumal für Laien ist es häufig sehr schwierig, die
Bedürfnisse exotischer Tiere zu (er)kennen und ihre Verhal-
tensweisen richtig zu interpretieren.

Exotenhaltung als Tierschutz-
problem

Die Zahl der Exoten in Privathand nimmt stetig zu.
Beobachtete man fremdländische Tiere früher in Zoos, bei
Schaustellern oder in Zirkussen, findet man sie heute
immer öfter im Besitz von Liebhabern. Häufig bestehen

jedoch falsche Vorstellungen über die Herkunft und Hal-
tung solcher Tiere. Dementsprechend vielfältig sind die
Probleme aus Sicht des Tierschutzes, so daß sich der vor-
liegende Beitrag auf die Haltung von Reptilien, insbeson-
dere von Schildkröten, beschränkt.

Bei wissenschaftlichen Monitoringuntersuchungen fällt
der stete Rückgang von Kriechtieren in den Mittelmeerlän-
dern auf. Dies wird auf einen intensiven illegalen Herpeto-
Tourismus zurückgeführt, der sich nach Inkrafttreten eines
Handelsverbotes mit Mittelmeertieren in der EU entwickel-
te (SCHWAMMER, 1997). Auch wenn an den Grenzen
immer wieder spektakuläre Beschlagnahmen großer Zah-
len illegaler Tiere stattfinden (SCHWAMMER, 1997, 2000;
VORACEK, 2001), ist davon auszugehen, daß ein Großteil
dieser Tiere bis zum Verkauf gelangt. Dazu kommt eine
beträchtliche Zahl an legal importierten Exoten; so wurden
allein im Jahr 2000 mehr als 14.000 Sendungen lebender
Tiere, zumeist tropische Fische, Reptilien und Labortiere,
am Frankfurter Flughafen registriert (SALLMANN, 2001).

Sofern es sich bei den Reptilien nicht um Nachzuchten
handelt, treten Tierschutzprobleme beim Fang, beim
Transport, bei der „Zwischenlagerung“ und schließlich
beim „Endverbraucher“ auf. Je nach Transportstrecke, -
dauer und -umständen erreicht nur ein Teil der Exoten
lebend den Bestimmungsort (NICHOL, 1989) und das häu-
fig in gesundheitlich beeinträchtigtem Zustand. Im Gegen-
satz zu domestizierten Tieren wie Hund und Katze, die
über tausende Generationen an die Lebensbedingungen
im Haushalt angepaßt wurden, sind Reptilien, und zwar
selbst jene aus Gefangenschaftszucht, als Wildtiere anzu-
sehen, die sehr spezielle, artspezifische Habitatansprüche
stellen (McKEOWN, 1996). Als Maß für die Qualität der
Privathaltung kann die erschreckend kurze Lebensdauer
von Schildkröten in Gefangenschaft angesehen werden:
Rund 90 % jener Schildkröten, die von 1992 bis 1996 am
Institut für Pathologie und Gerichtliche Veterinärmedizin
vorgestellt wurden (und zu denen Altersangaben vorla-
gen), waren jünger als 10 Jahre; die Population bestand
jedoch zu etwa 80 % aus Landschildkröten (KÜBBER-
HEISS u. KREMPL, 1997), deren Lebenserwartung rund
60 bis 70 Jahre beträgt (WOLFF, 2003). Anderen Studien
zufolge sterben über 50 % der in das Saarland importier-
ten Griechischen Landschildkröten (Testudo hermanni )
innerhalb des ersten Jahres, knappe 2 % leben noch nach
5 Jahren (BLATT u. MÜLLER, 1974). LAWRENCE (1988)
gibt eine jährliche Mortalitätsrate von 23 bzw. 29 % für
nach Großbritannien importierte Maurische (T. graeca)
bzw. Griechische Landschildkröten an, eine Sterblichkeits-
rate, die weit über der natürlichen liegt.

Wie sehr Unwissenheit zu tierschutzrelevanten Hal-
tungsfehlern führen kann, belegt der Fall einer überwie-
gend aquatisch lebenden Rotwangenschmuckschildkröte
(Pseudemys scripta elegans), die vom Besitzer jahrelang
in einem Terrarium ohne Bademöglichkeit gehalten wurde
(eigene Beobachtung). Im günstigen Fall erhalten solcher-
art erkrankte Schildkröten tierärztliche Hilfe. Im ungünsti-
gen Fall - und dieser ist bei Reptilien wegen der geringe-
ren emotionalen Bindung des Besitzers in der Regel anzu-
nehmen - wird das Tier in krankem oder totem Zustand
entsorgt. Und selbst hier treten Tierschutzprobleme auf, da
bei Reptilien der Eintritt des Todes oft schwer zu erkennen
ist; immer wieder gelangen scheintote Schildkröten zur
Obduktion (eigene Beobachtungen). In anderen Fällen
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werden Reptilien, besonders Rotwangenschmuckschild-
kröten, sobald sie dem Aquaterrarium entwachsen sind
oder der Besitzer das Interesse an ihnen verliert, in der
freien Wildbahn ausgesetzt. Dies führt einerseits zu ökolo-
gischen Problemen (Konkurrenz mit bzw. Verdrängung von
heimischen Arten, Einschleppung von Krankheiten etc.),
andererseits zum unweigerlichen Tod der Tiere, wenn sie
an die klimatischen Bedingungen Mitteleuropas nicht
angepaßt sind. Das Aussetzen solcher Tiere erfüllt auch
den Tatbestand der Tierquälerei nach § 222 Abs. 1 Z 2
StGB.

Ungeeignete Lebensbedingungen in Privathaltung ver-
ursachen eine Vielzahl von Krankheiten; aus Platzgründen
können nur einige der wichtigsten Probleme genannt wer-
den: Chronische Fehlernährung mit inadäquater Kalzium-,
Phosphor- und/oder Vitamin D-Versorgung bzw. fehlende
UV-Exposition führen zu metabolischen Osteopathien, die
an ungenügender Härte und Mißbildungen des Panzers
und/oder des Schnabels sowie an der Überlänge der Kral-
len erkennbar sind; die betroffenen Tiere sind oft nicht
mehr in der Lage, den Körper bei der Fortbewegung vom
Boden abzuheben (BOYER, 1996). Legenot, die bei etwa
10 % der in Gefangenschaft lebenden Reptilien auftritt
(DeNARDO, 1996), ist fast ausschließlich Haltungsproble-
men zuzuschreiben, sofern keine mechanischen Hinder-
nisse vorliegen. Als Ursachen gelten fehlende Ablagemög-
lichkeit, ungeeignete Temperaturen, Ernährungsfehler und
Dehydratation bzw. schlechte Kondition bei geschwächten
Wildfängen (DeNARDO, 1996). Auch Gicht wird überwie-
gend durch falsche Haltung verursacht: Auslöser sind Fehl-
ernährung, ungeeignete Umgebungstemperatur und unzu-
reichende Trinkwasserversorgung. Im Fall der Gelenks-
gicht zeigen betroffene Tiere eine stark eingeschränkte
Motorik, sodaß (auch mit Rücksicht auf die vom Menschen
bekannten Auswirkungen) von einer erheblichen Schmerz-
haftigkeit auszugehen ist (MADER, 1996). Für die häufig
diagnostizierte Pneumonie sind ungeeignete Unterbrin-
gung, Hygiene und Ernährung Wegbereiter (MURRAY,
1996), die dabei isolierten Bakterien Sekundärerreger. Als
direkte Technopathien sind Verbrennungen anzusehen, die
durch Wärmelampen und/oder Beleuchtungskörper in Ter-
rarien verursacht werden. Insbesondere schwere Verbren-
nungsfälle werden mangels akuter Entzündungsreaktionen
von den Besitzern häufig nicht erkannt, sodaß die Ursache
nicht abgestellt wird bzw. eine Behandlung erst sehr spät
erfolgt (KEIL, 2001).

Die Heimhaltung von Exoten dient ohne Zweifel wirt-
schaftlichen Interessen und befriedigt persönliche Bedürf-
nisse der Tierhalter; sie ist jedoch, vor allem im Fall von
Reptilien, zu einem großen Teil nicht tiergerecht und steht
somit im Widerspruch zur tierschutzrechtlichen Forderung
nach artgerechter Haltung. Eine Entnahme von Reptilien

aus der freien Natur ist im Licht dieser Erkenntnisse nicht
gerechtfertigt. Die Haltung sollte sich daher jedenfalls auf
Tiere beschränken, die erfolgreich in Gefangenschaft
nachgezüchtet werden. Damit können nicht zuletzt auch
die mit (Fernstrecken)Transporten verbundenen Tierverlu-
ste und Belastungen verringert bzw. vermieden werden.

Die Problematik des Transportes von lebenden Nutztie-
ren, insbesondere von Schlacht- und Zuchttieren, zählt zu
den in der Öffentlichkeit besonders häufig diskutierten Tier-
schutzthemen. Die Forderungen nach einer Reduzierung
der Lebendtiertransporte bzw. nach möglichst schonenden
Transportbedingungen und nach einer „humanen“, für das
Tier mit den geringstmöglichen Belastungen verbundenen
Schlachtung, zählen zu den Kernanliegen des (rechtli-
chen) Tierschutzes. Abschließend werden daher die
Ergebnisse der amtlichen Kontrolle von Tiertransporten im
Bundesland Kärnten sowie die Ergebnisse eines auf nie-
derösterreichischen Schlachtbetrieben durchgeführten
Forschungsprojekts zur Verbesserung des Tierschutzes
bei der Schlachtung und Tötung von Tieren vorgestellt.

Erfahrungen bei der Kontrolle von
Tiertransporten im Bundesland
Kärnten

Der gewerbliche Transport von Tieren wird in Österreich
durch die Tiertransportgesetzgebung des Bundes24 gere-
gelt. Auf der Ebene des Gemeinschaftsrechts sind die
Richtlinien des Rates 91/628/EG vom 19. November 1991
über den Schutz von Tieren beim Transport sowie zur
Änderung der RL 90/425/EWG und 91/496/EWG idF der
RL 95/29/EG zu beachten. Der Bericht des Lebensmittel-
und Veterinäramtes der Europäischen Kommission über
den Kontrollbesuch in Österreich vom 14. bis 18. Oktober
200225 nennt im Hinblick auf die Umsetzung dieser Richtli-
nie eine Reihe von Mängeln, die insbesondere die Kontrol-
le von Tiertransporten betreffen.26

Gemäß § 15 Abs. 1 des Tiertransportgesetzes-Straße
(TGSt) sind die Länder ermächtigt, besondere Organe
(Tiertransportinspektoren) zur Kontrolle von Tiertranspor-
ten zu bestellen. Von dieser Ermächtigung haben jedoch
lediglich die Bundesländer Salzburg, Tirol und Kärnten
Gebrauch gemacht.

Die zwischen November 1998 und März 2003 im Bun-
desland Kärnten durchgeführten Kontrollen27 zeigen, daß
ca. zwei Drittel von insgesamt 551 kontrollierten Tiertrans-
porten Mängel aufwiesen.28 Etwa die Hälfte der beanstan-
deten Mängel betrafen die Betreuung der Tiere, ihre Ver-
sorgung mit Wasser und Futter, die technische Ausstattung

24 Vgl. Anm. 6 sowie die im Anhang aufgelisteten Rechtsquellen.
25 GD(SANCO)/8677/2002 - RS DE - TIERSCHUTZ WÄHREND DES TRANSPORTES UND ZUM ZEITPUNKT DER SCHLACHTUNG 
(http://europa.eu.int/comm/food/fs/inspections/vi/reports/austria/vi_rep_oste_8677-2002_de. pdf). Accessed: 2004-04-02.
26 Zwar sollten die Umsetzungsdefizite durch die 2003 verabschiedete Novelle zum TGSt beseitigt werden, doch wird auch durch diese
Gesetzesänderung keine nennenswerte Verbesserung der Kontrollen gewährleistet. Die Regierungsvorlage hatte - ganz im Gegenteil -
sogar den Entfall der Transportbescheinigung für innerstaatliche Tiertransporte und grenzüberschreitende Tiertransporte, die „voraus-
sichtlich acht Stunden nicht überschreiten“, vorgesehen, was die Kontroll- und Vollzugsmöglichkeiten weiter eingeschränkt hätte.
27 Die Kontrollen werden von einem praktizierenden Tierarzt nebenberuflich durchgeführt; die Kontrollhandlungen umfaßten fünf Stunden
pro Woche und erfolgten stichprobenartig auf Straßen aller Kategorien. Sämtliche den kontrollierten Straßenabschnitt passierende Tier-
transporte wurden angehalten und die Tiere, Transportmittel und Dokumente unabhängig vom Versand- und Bestimmungsort kontrolliert.
28 Im Beobachtungszeitraum wurden insgesamt 354, somit 64,25% der kontrollierten Tiertransporte beanstandet.
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der Ladeabteile sowie mangelnde Sachkunde der Begleit-
personen und sind damit als tierschutzrelevant zu bezeich-
nen. Diese Mängel sind unabhängig von der beförderten
Tierart, von der Transportdauer sowie vom Herkunfts- und
Bestimmungsort festzustellen, und sie treten nicht etwa
nur bei gewerblichen, sondern auch bei „Kurzstrecken-
transporten“29 auf, die gemäß § 1 Abs. 2 Z 5 TGSt aus dem
Anwendungsbereich dieses Gesetzes ausgenommen sind.

Ein gravierender Mangel des TGSt besteht darin, daß
es auf die erwähnten „Kurzstreckentransporte“ nicht
anwendbar ist, obwohl es in den Tierschutzgesetzen der
Länder keine ausreichenden Sonderbestimmungen für den
Tiertransport gibt. Allerdings sieht die Regierungsvorlage
des Bundes-Tierschutzgesetzes vor, daß die nicht vom
TGSt erfaßten Tiertransporte auf Verordnungsebene zu
regeln sind, sodaß diese Lücke künftig geschlossen wer-
den könnte.

Tierschutz bei der Schlachtung
und Tötung von Tieren

Sowohl aus tierethischer als auch aus tierschutzrechtli-
cher Sicht ist die möglichst schonende Behandlung insbe-
sondere auch für Schlachttiere geboten. Die Schlachtung
und Tötung von Tieren wird derzeit durch Verordnungen
der Bundesländer geregelt. So sieht zum Beispiel § 3 der
Niederösterreichischen Verordnung über das Schlachten
und Töten von Tieren, LGBl. Nr. 101/1997, vor, daß die Tie-
re „beim Verbringen, Unterbringen, Ruhigstellen, Betäu-
ben, Schlachten und Töten […] von vermeidbaren Aufre-
gungen, Schmerzen, Leiden und Schäden verschont blei-
ben“ müssen.

Im Rahmen einer im Jahr 2000 fertig gestellten Disser-
tation30 (GNEIST, 2000) wurde in 15 niederösterreichi-
schen EU-Schlachtbetrieben der Ist-Zustand im Hinblick
auf tierschutzrelevante Umstände erhoben und Vorschläge
zur Verbesserung des Tierschutzes erarbeitet. Insgesamt
wurden 139 Schweineanlieferungen (4.629 Schweine) und
57 Rinderanlieferungen (402 Rinder) ausgewertet.

Im einzelnen konnten in der Untersuchung folgende ver-
besserungsbedürftige Bereiche identifiziert werden: Warte-
zeit auf dem Transportfahrzeug, unzureichende Berück-
sichtigung der notwendigen Ruhezeiten vor der Betäubung
oder zu lange Wartezeiten in den Wartebuchten, Gestal-
tung der Treibgänge und Wartebuchten, Art und Verwen-
dung der Treibhilfen, Umgang mit erschöpften bzw. verletz-
ten Tieren sowie Motivierung und Schulung des Personals
und der Tierärzte.

Anwendungsbezogene Ergebnisse der Untersuchung
sind 

eine Checkliste, die es Amtstierärzten und Schlachttier-
sowie Fleischuntersuchungstierärzten ermöglichen soll,
Problembereiche rasch zu erkennen und Lösungsvor-
schläge anzubieten,
eine Schulungsbroschüre für die Schlachtbetriebe und
ein in Zusammenarbeit mit der Niederösterreichischen

Wirtschaftskammer angebotenes Schulungsprogramm
für Tierärzte und Schlachthofpersonal.

Das Forschungsprojekt wird derzeit fortgesetzt; bis
Ende 2003 wurden in 25 EU-Schlachtbetrieben insbeson-
dere die Versorgung der Tiere mit Wasser, die verwende-
ten Treibhilfen, der Einsatz von Betäubungsgeräten, der
Betäubungserfolg, die Zeitspanne zwischen Betäubung
und Entblutestich sowie zwischen Entblutung und Durch-
führung weiterer Tätigkeiten erhoben.

Das Forschungsprojekt „Tierschutz am Schlachthof“ hat
nicht zuletzt gezeigt, daß viele der festgestellten Mängel
mit geringem Aufwand behoben werden können. Häufig
sind es organisatorische Probleme, die den Streß der
Schlachttiere erhöhen. Eine durchdachte Logistik auf dem
Schlachthof verbessert nicht nur den Schutz der Schlacht-
tiere, sondern sichert auch die Qualität des Produktes
Fleisch. „Tierschutz am Schlachthof“ liegt somit auch im
Interesse des Betriebsinhabers und der Konsumenten.

Schlußfolgerungen

Tierschutz genießt in unserer Gesellschaft einen hohen
Stellenwert. Eine Zusammenschau der vorgestellten Bei-
träge zeigt, daß Bemühungen zur Verbesserung des Tier-
schutzes verschiedenen sozialen Gruppen, vor allem auch
den Tierhaltern und - im Bereich der Nutztierhaltung - den
Konsumenten dienen. Nicht zuletzt ist Tierschutz aber
auch eine ethische Herausforderung; dabei liefert der phi-
losophische Diskurs das Begriffsinventar und die argu-
mentativen Strategien zur rationalen Konfliktlösung. Die
Fachwissenschaften erschließen die Grundlagen, auf wel-
chen die betroffenen Güter bzw. Interessen im Einzelfall zu
gewichten und abzuwägen sind. Neben der Gewinnung
neuer Erkenntnisse über das Verhalten und die Bedürfnis-
se von Tieren besteht eine zentrale Aufgabe darin, die
kürzlich im Bereich der landwirtschaftlichen Nutztierhal-
tung festgestellten Defizite im Wissenstransfer (BAUM-
GARTNER et al., 2000) zu beseitigen. Ein nach dem Vor-
bild der Schweiz gestaltetes behördliches Prüf- und Bewil-
ligungsverfahren für serienmäßig hergestellte Aufstal-
lungssysteme und Stelleinrichtungen könnte hier Verbes-
serungen bewirken.

Auch im Bereich der Heimtierhaltung, die sich der recht-
lichen Normierung und Kontrolle weitgehend entzieht, ist
es wesentlich, die Tierhalter über Haltungsanforderungen
und Bedürfnisse der Tiere zu informieren. Eine Prüf- und
Bewilligungspflicht für im Handel erhältliche Heimtierunter-
künfte und für das Heimtierzubehör könnte z.B. im Bereich
der Haltung von Kleinnagetieren, Reptilien, Fischen und
Vögeln mittelfristig zur Lösung von Tierschutzproblemen
beitragen.

Zusammenfassend kann man feststellen, daß die viel-
fältigen tierschutzrelevanten Problemfelder nur durch
Intensivierung der tierschutzbezogenen Forschung, durch
Maßnahmen zur Förderung des Wissenstransfers und
durch Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen
zu lösen sein werden.

29 Transporte, die zu bestimmten Zwecken erfolgen, von Familienangehörigen oder im Rahmen der Nachbarschaftshilfe durchgeführt wer-
den und höchstens 80 km Wegstrecke umfassen
30 Aus dem Institut für Tierhaltung und Tierschutz der Veterinärmedizinischen Universität Wien
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